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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Stadtvertretung 01.09.2020 Entscheidung 
 
 

Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung in kommunalen 
Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 
- Beschlussfassung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Die „Sechste Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Norderstedt über die Entschädi-
gung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung)“ wird in der Fassung der Anla-
ge zur Vorlage B 20/0264/1 beschlossen. 
 
 
 
Sachverhalt: 

Bei der Erstellung der Vorlage haben sich in der Präambel leider einige Ungenauigkeiten 
eingeschlichen: 
 

Aufgrund des §§ 4 und 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, des 
§ 32 des Brandschutzgesetzes, der §§ 1; 2 Abs.1, Abs. 2 Nr. 3; 3 der Entschädi-
gungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF, GVOBl. 2018, S. 131) und 
der Ziffern 2.5, 4.3 und 8 der Entschädigungsrichtlinie (EntschRichtl-fF, Amtsblatt 
2018, S. 302) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 01.09.2020 
folgende Satzung erlassen: 
 

Die vorgenommene Streichung und die Ergänzungen sind vorstehend markiert. 
 
Der eigentliche Satzungstext hat sich nicht geändert. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Sechste Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 
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